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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Ehl 

Datum 
03.11.2015 

Vorlage-Nr. 
XVII-0662/2015 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 18.11.2015 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 07.12.2015 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Gewährung einer Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse; hier: Umsetzung der 
brandschutztechnischen Auflagen und Sanierungsarbeiten in der Grundschule Destedt 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinde Cremlingen wird zu den Kosten für die Umsetzung der 
brandschutztechnischen Auflagen und Sanierungsarbeiten in der Grundschule Destedt eine 
Zuwendung in Höhe von 78.991,59 € gewährt. 
 

2. Die Zuwendung ist zu  
a. 40 v.H. als Zuweisung   (= 31.596,64 €) 
b. 60 v.H. als zinsloses Darlehen  (= 47.394,95 €) 

 
            im Haushaltsjahr 2015 auszuzahlen. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
31.596,64 € 
47.394,95 € 

Produktkonto 
2440000000.7812000 
2440000000.7882300 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2015 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Die Gemeinde Cremlingen hat mit Schreiben vom 11.02.2010 mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, 
brandschutztechnische Vorgaben und Auflagen und Sanierungsarbeiten in der Grundschule 
Destedt durchzuführen.  5 
 
Die Gemeinde Cremlingen führte an, dass es sich bei den geplanten Brandschutzmaßnahmen 
um den Ausfluss einer brandschutztechnischen Begehung im Jahr 2008 handelt, aus der 
hervorging, dass die Flucht – und Rettungswege aus allen Räumen nicht sicher seien. Die 
Brandlasten der Treppenräume und Flure in der Grundschule Destedt sollen somit erheblich 10 
verringert werden. Eine Besichtigung habe auch erheblichen Bedarf an Sanierungs- und 
Renovierungsarbeiten ergeben. 
 
Die Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2010 zunächst auf 243.500 € 
geschätzt.  15 
 
Zwischenzeitlich wurde die Maßnahme mit Mehrkosten in Höhe  von insgesamt  290.245,53 € 
fertiggestellt. 
 
Die Gebäudewirtschaft des Landkreises Wolfenbüttel hat nach baufachlicher Prüfung die 20 
Zuwendungsfähigkeit der Kosten i.H.v. 236.974,77 € im Sinne der „Grundsätze der Beteiligung 
des Landkreises Wolfenbüttel an den Schulbaukosten“ mit Ausnahme der Kosten für 
Bauunterhaltung und Reinigung i.H.v. (53.029,77 €) festgestellt.  
 
Die durchgeführten brandschutztechnischen Maßnahmen und Sanierungsarbeiten stellen eine 25 
wesentliche Verbesserung des Bauwerkes dar, mit dem eine Wertsteigerung verbunden ist. 
Für die Mitfinanzierung solcher Maßnahmen ist eine Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse 
in Höhe von ⅓ der zuwendungsfähigen Kosten im Grundschulbereich (78.991,59 €) 
vorgesehen. 
 30 
Diese Zuwendung ist zu 40 v.H. als Zuwendung und zu 60 v.H. als zinsloses Darlehen zu 
gewähren. 
 
 
Bei einer Beschlussfassung gemäß dem Beschlussvorschlag ergibt sich folgender 35 
Finanzierungsplan für die Gemeinde Cremlingen: 
 
 
 

Gesamtinvestitionen lt. Verwendungsnachweis  290.245,53 € 
förderungsfähiger Anteil  236.974,77 € 
 
Zuwendung aus der KSBK (⅓ der förderungsfähigen Kosten) 

    
   78.991,59 € 

             

            Zuweisung 40 % 
    

   31.596,64 €      
            Darlehen   60 %    47.394,95 € 
  
Eigenanteil der Gemeinde Cremlingen    211.253,94 € 
  40 
Gesamtkosten               290.245,53 €                                                                                

 
                   

Ich bitte wie beantragt zu entscheiden. 
 
 
Christiana Steinbrügge 45 
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